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Erster  Teil 

Einleitung 

§ 1 Problemstellung 

"One  of  the most noble incarnations  of  a people's  genius  is its 
cultural  heritage , built  up over  the centuries  by  the work  of  its 
architects , sculptors , painters , engravers , goldsmiths  and all  the 
creators  of  forms,  who have contrived  to give  tangible  expression  to 
the manysided  beauty  and uniqueness  of  that  genius.  " 

Mit diesen Worten leitet Amadou-Mahtor M'Bow, Generaldirektor der 
UNESCO, seine im Juni 1978 vor der Generalkonferenz  gehaltene Rede ein. 
in der er zur Rückgabe der Kulturgüter an die Menschen aufruft,  zu deren kul-
turellen Erbe sie gehören: "The men and women of these countries have the 
right to recover these cultural assets which are part of their being."1 

Diese Forderung greift in erster Linie das Verlangen zahlreicher Staaten auf, 
die sich in neuerer Zeit verstärkt um die Rückerlangung ihres nationalen 
Kulturbesitzes bemühen, der ihnen in der Vergangenheit in Zeiten kolonialer 
Beherrschung verlorengegangen ist2. 

Aber auch hinsichtlich der Kulturgüter, die in Kriegszeiten - speziell wäh-
rend und nach Beendigung des Zweiten Weltkriegs - auf unrechtmäßige Weise 
außer Landes gebracht wurden, mehren sich Stimmen, die ihrer Hoffnung  auf 

1 A plea for the return of an irreplaceable cultural heritage to those who created it; Museum 
Vol. XXXI (1979) No. 1,S. 58. 

2 Im Jahre 1969 wurde im Rahmen der 1. Panafrikanischen Kulturfestspiele in Algier die Forderung 
auf Rückgabe von Kulturgut an die Ursprungsländer laut, die vier Jahre später auf der 4. Gipfel-
konferenz der Blockfreien in Algier erneuert wurde. Zur gleichen Zeit erhob General Mobutu Sese 
Seko, Präsident von Zaire, im Rahmen eines Kongresses des Internationalen Kunstkritikerverbandes in 
Kinshasa einen Anspruch auf Rückgabe aller während der kolonialen Besetzung ausgeführten Kul-
turgüter. Vgl. hierzu Ganslmayr,  Vereinte Nationen 3/1980, S. 88. Einen Überblick über aktuelle 
Rückfiihrungsverlangen liefern v. Paczensky/  Ganslmayr,  Nofretete will nach Hause, S. 184-188. 
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Rückerlangung dieser Gegenstände Ausdruck verleihen3. Berühmtes Beispiel 
hierfür  stellen die von deutscher Seite angestrengten Bemühungen um 
Rückerlangung des Quedlinburger Domschatzes dar, der nach Kriegsende von 
dem amerikanischen Oberleutnant Joe T. Meador aus einem unterirdischen 
Depot illegal entwendet und seither in Texas verwahrt wurde4. Erneute 
Aktualität erlangte die Diskussion um Rechtsansprüche hinsichtlich unrecht-
mäßig ausgeführter  Kulturgüter mit dem offiziellen  Beginn der deutsch-
russischen Verhandlungen über die Rückgabe von im Krieg geraubten Kul-
turgütern im Februar 1993, die mit dem vereinbarten Austausch von Werken 
der Gothaer Bibliothek gegen eine ursprünglich der Bremer Kunsthalle gehö-
renden Sammlung bereits erste Erfolge zu verzeichnen hatten5. 

Das stetig wachsende Interesse an Kunst- und Kulturgütern als Sammelob-
jekte und die Bereitschaft,  für ihren Ankauf immer höhere Summen zu zahlen, 
haben zu einem schwunghaften illegalen Handel mit Kunstgegenständen 
geführt 6. Von dem mit einem Jahresumsatz von sechs bis acht Milliarden DM 
angegebenen internationalen Kunsthandel7 sollen schätzungsweise zwischen 
zwei und drei Milliarden D M auf gestohlene und geschmuggelte 
Kunstgegenstände entfallen8. Private und öffentliche  Kunstsammlungen in 
vielen Staaten waren und sind auch heutzutage noch in erschreckend hohem 
Maße dem Diebstahl ihrer Bestände ausgesetzt9. So hat allein die 
"International Foundation for Art Research" seit 1976 mehr als 35.000 
Kunstdiebstähle registriert, wobei die Dunkelziffer  erheblich höher liegen 

3 Zu aktuellen Rückibrderungen von deutscher Seite vgl. Janßen,  Dürer für Deutschland, Die 
Schätze der Nation kehren zurück, Die Zeit vom 28. September 1990, S. 17. 

4 Ausführlich hierzu Spiegel vom 21. Januar 1991, S. 180-184 und SZ vom 7. November 1990, 
S. 3. 

5 FAZ vom 12. Februar 1993, S. 33; zu weiteren realisierten und geplanten Rückgaben vgl. FAZ 
vom 20. März 1993, S. 27. 

6 Protty  Restitutionspolitik der UNESCO in Zusammenarbeit mit Museen, in: Reichelt,  Internatio-
naler Kulturgüterschutz/Wiener Symposium, S. 157,158; Würtenberger,  Universitas 22 (1967), 
S. 151,153 f. 

7 v. Paczensky/Ganslmayr,  Nofretete will nach Hause, S. 57. 
8 Nafziger,  19 International Lawyer (1985), S. 835. 
9 Ausführlich hierzu INTERPOL, Museum Vol. XXVI (1974) No. 1, S. 4-8; Unesco Office  of 

Public Information, Museum Vol. XLI (1989) No. 4, S. 248; Meyer,  Geplünderte Vergangenheit, 
S. 254-293; Siehr,  SJZ 1981, S. 189,190. 
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dürfte 10. Das Interesse am Ankauf von Kunst- und Kulturgütern durch zah-
lungskräftige Käufer aus anderen Ländern hat darüber hinaus einen wesent-
lichen Beitrag zu einer illegalen Ausfuhr der betreffenden  Gegenstände unter 
Mißachtung der von den Ursprungsstaaten erlassenen Exportverbotsbe-
stimmungen geleistet. 

Durch die Zunahme des länderübergreifenden  illegalen Handels mit Kul-
turgütern und der damit einhergehenden weltweiten Betroffenheit  ist der zu-
nächst als rein innerstaatliches Problem verstandene Schutz des nationalen 
Kulturbesitzes vor Diebstahl und unrechtmäßigem Export zunehmend in das 
Blickfeld des internationalen Rechts gerückt. Bestärkt durch das gewandelte 
Bewußtsein, Kulturgüter nicht mehr allein in ihrer Bedeutung für das Ur-
sprungsterritorium,  sondern im Lichte ihrer Stellung als Teil des gemein-
samen Kulturerbes der Menschheit zu begreifen 11, wird heutzutage mehr denn 
je die Notwendigkeit gesehen, einen von allen Staaten gemeinsam getragenen 
Kulturgüterschutz zu institutionalisieren12. 

§ 2 Zielsetzung 

Die vorliegende Arbeit setzt sich zur Aufgabe, die internationalprivatrecht-
lichen und zivilrechtlichen Aspekte des Kulturgüterschutzes zu untersuchen. 
Dabei konzentriert sich die Untersuchung auf die für Kulturgüter bestehenden 
Gefahren des Diebstahls und des unrechtmäßigen Handels, sprich: der illega-
len Ein- und Ausfuhr entgegen den nationalen Schutzregelungen. 

Aufgrund dieser thematischen Eingrenzung müssen die völkerrechtlich rele-
vanten Aspekte des Kulturgüterschutzes außer Betracht bleiben. Insbesondere 
kann nicht auf die Rechtsproblematik um Rückgabeverlangen bezüglich 
solcher Objekte eingegangen werden, die in Zeiten kolonialer Vorherrschaft 
unter formaler  Übereinstimmung mit den damaligen Rechtsbestimmungen 

1 0 Spiegel, Bericht vom 26. März 1990, S. 293,294; FAZ vom 19. Januar 1991, S. 33. Nach 
Schätzungen eines früheren Interpol Mitarbeiters sollen weltweit gesehen jährlich etwa 50.000 Kunst-
gegenstände im Wert von 15 Milliarden DM gestohlen werden; Richard,  Where is the museum of 
stolen art? International Herald Tribune vom 10./11. März 1984. 

1 1 Dieses universale Verständnis geht zurück auf die Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut 
bei bewaffneten Konflikten von 1954 (BGBl. 1967 II S. 1235 ff),  die das Kulturgut als Erbe der ge-
samten Menschheit betrachtet 

1 2 Vgl. die Ausführungen im Zweiten Teil, § 3 (Internationale Maßnahmen im Bereich des Kultur-
güterschutzes). 


